
76 I. Strafprozeßordnun;

Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens die 
Hauptverhandlung sofort durchgeführt oder mit kürzester 
Frist anberaumt.

(2) Der Einreichung einer Anklageschrift bedarf es nicht. 
Wird eine Anklageschrift nicht eingereicht, so wird die 
Anklage bei Beginn der Hauptverhandlung mündlich 
erhoben und ihr wesentlicher Inhalt in das Verhandlungs
protokoll aufgenommen.

(3) Der Ladung des Beschuldigten bedarf es nicht, wenn 
er auf sie verzichtet hat oder dem Gericht vorgeführt 
wird. Mit der Ladung wird ihm mitgeteilt, was ihm zur 
Last gelegt wird. Die Ladungsfrist beträgt 24 Stunden.

§ 234
Ablehnung des beschleunigten Verfahrens

(1) Das Gericht kann von der Verhandlung im beschleu
nigten Verfahren bis zur Verkündung des Urteils Abstand 
nehmen. Der Beschluß ist unanfechtbar.

(2) In diesem Falle bedarf es der Einreichung einer 
neuen Anklageschrift.

§ 235
Stellung des Verteidigers

(1) Der Verteidiger kann die Akten von dem Zeitpunkt 
ab einsehen, in dem der Staatsanwalt den Antrag auf Ab
urteilung im beschleunigten Verfahren stellt. Durch die 
Akteneinsicht darf das Verfahren nicht aufgehalten werden.

(2) Von demselben Zeitpunkt an ist dem verhafteten 
Beschuldigten schriftlicher und mündlicher Verkehr mit 
dem Verteidiger nach Maßgabe der allgemeinen Bestim
mungen gestattet.
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